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zur 2. Andenung des Bebauungsplanes'Nr. 1B rrGewerbegebiet

Neuenklrchener StrafJeil der Stadt Emsdetten 
"

Dem o.g. Bebauungsplan liegt als Rechtsgnundlage u.a. die
Baunutzungsverondnung (BauNVO) von 1968, zugrunde.
Nach diesen Venondnung sind zwa? Einkaufszentren und Ven-
brauchenmänkte in Sondergebieten oder Ken.ngebieten unten-
zubringen, jedoch stellt diese pauschale RegeLung, insbe-
sonder'e hinsichtlich der Gnößenondnung den jeweiligen An-
iug"n, einen nicht ventnetbaren Unsichenheitsfaktor dan.
Somit könnten die im Geltungsbeneich des o.g. Bebauungs-
planes innenhalb der gewerblichen Bauflächen errichteten
Hallen im Wege den Nutzungsänderung' -u.U. ohne wesentliche
bauliche Andenungen entspnechend umfunktioniert wenden,
Eine denartige Entwicklung ist aber we<Jer aus struktunellen
Gr'ünden noch aus städtebaulicher Sicht vertretbar.
Zur Venrneidung von Rechtsunsicherheiten, aber auch zu? Ver-
bes-senung def städtebaulichen Entwicklung und Ordnung wird
daher den Bebauungsplan Nr. 1B rtGewerbegeblet Neuenklrchener
an die Regelung den BauNVO 1977 angepaßt.
Den hienfür erfordenlichen tseschluß zu? Andel.ung des gen.
Bebauungsplanes hat der Rat der Stadt in seinen,sitzung am

1. Dezenber 19Bj gefaßt.
Die Gnundzüge den bestehenden Bebauungsplanung werden dunch
die vorstehend beschniebene Maßnahme nicht beeintnächtigt.
Ebenso tneten keine Andenungen im Erschließungsaufwand ein.
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Ile umseltlge Segründ.ung hat nach erfolgtem Besch}ufi dee

Rates der $tadt Smedetten vom 1

$ 2a (6) BBauG 1n der Zelt von
Dezember 1ge7 geuäß

28, Dezember lgBt bis 30. Januar 19S4 elnschl.

öffentlich ausgolegen.
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